
DER 
. !IMD.3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

BUNDESMINIS I ER FÜR FINANZEN· Xlll. Gesetzgebungspenbilen, 1974 06 17 
z. 5843-Pr.2/1974 

An den 
Herrn Präsidenten des 
Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

-16-'""+ IA.B. 
zu "'" 'I I J. 
Präs. am.J_.7!._~~nL1974 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Regensburger und Genossen 
vom 3.Mai 1974, Nr. 1669/J, betreffend Bezugsvorschüsse, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1) bis 3): 

Das Bundesministerium für Finanzen hat bereits anfangs 1974 
von sich aus im Hinblick auf die gestiegenen Baukosten Ermitt
lungen darüber eingeleitet, in welchem Ausmaß eine Anhebung 
der mit 40.000 S bestehenden Höchstgrenze für Wohnzweckvor
schüsse gerechtfertigt wäre und in welcher Höhe eine solche 
Erhöhung auch budgetmäßig Deckung findet und somit vertretbar 
erscheint. 

Auf Grund der eingelangten Stellungnahmen sowie in Berücksich
tigung der für 1974 erheblich vermehrten Vorschußkreditmittel 
habe ich mit Rundschreiben vom 7.Juni 1974, Z. 416.000-22/74, 
die Höchstgrenze für Vorschüsse für Wohnzwecke mit Wirksamkeit 
vom 1.7.1974 auf 60.000 S erhöht. 

Zu 4) bis 6): 
Was die Ruhegenußfähigkeit der Dienstzulagen für Lehrer at:l.be
langt, so betrifft die Anfrage offenbar den allgemein gehal
tenen Antrag der Bundessektion Pflichtschullehrer an den 
7. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der öffentlich Bedienste
ten B 142, der durch weitere Anträge ergänzt wird. Soweit sich 
diese Anträge auf die Berücksichtigung der Erzieherzulage bei 
der Pensionsbemessung beziehen, so wurde die Erzieherzulage 
bereits durch die 4. Pensionsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 320/1973, 
inden Katalog jener Aktivzulagen aufgenommen, die Anspruch 
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auf eine Ruhegenußzulage nach § 12 des Pensionsgesetzes 1965 
begründen. Derzeit wird im Bundesministerium für Finanzen 
eine Novelle zum Nebengebührenzulagengesetz ausgearbeitet. 
Diese Novelle steht im Zusammenhang mit der Regierungsvorlage 
einer 27. Gehaltsgesetz-Novelle, mit der u.aG für Lehrer, 
die zur Unterstützung des Schulleiters bestimmt sind, eine 
Dienstzulage vorgesehen \'Jird .. Diese Dienstzulage ist unter 
bestimmten Voraussetzungen ruhegenußfähig" Ziel der Novelle 
ist es, eine Gutschrift nach dem Nebengebührenzulagengesetz 
dann vorzusehen, ,,,,enu weder die Voraussetzungen für die Be
rücksichtigung dieser Zulage bei der Pensionsbemessung vor
liegen, noch für diese Lehrer durch die Erwerbung eines An
spruches auf eine ruhegenußfähige Dienstzulage als Leiter 
oder betrauter Leiter einer Schule eine Abdeckung erfolgt 
(siehe Erläuterungen zu Arto I Zo 18 der Regierungsvorlage 
einer 27 .. Gehal tsgesetz-.Novelle) .. Im Begutachtungsverfahren , 
das zu dieser Novelle eingeleitet vmrde, hat die Ge'V18rkschaft 
der öffentlich Bediensteten in ihrer Stellungnahme Ergänzungen 
vorgeschlagen, die offenbar auf beim Gewerkschaftstag gestell
te Anträge zurückgehen .. über diese Vorschläge wird, dem Wunsche 
des Verhandlungsausschusses der vier Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes entsprechend, zu verhandeln sein. 
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